
yl
Hintergrund
1990 wurde versucht die Frage der Zuständigkeit für das Asyl-
verfahren von AsylwerberInnen im Dubliner Übereinkommen zu
regeln. Österreich ist diesem Übereinkommen nach dem EU-
Beitritt 1997 beigetreten. 2003 wurde die Dublin-II-Verordnung
erlassen, die schließlich nach neuerlichen Reformen seit 2013
als Dublin-III-Verordnung (Dublin-III-VO) angewendet wird.

Die Dublin-III-VO ist Teil des „Gemeinsamen Europäischen
Asylsystems (GEAS)“, dessen Ziel es war eine einheitliche Asyl-
und Flüchtlingspolitik in der EU zu verwirklichen. Europäische
Verordnungen wie die Dublin-III-VO sind in Österreich (und
allen anderen EU-Staaten) unmittelbar anwendbare Gesetze,
d.h. es ist nicht erforderlich, sie durch das Erlassen von ent-
sprechenden Gesetzen in nationales Recht umzusetzen.

Von Anfang an gab es von Seiten der NGOs, aber auch mit
der Durchführung befasster Behörden, Kritik an der Verord-
nung. Auch Evaluierungen haben gezeigt, dass das System
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wenig effizient ist und immer wieder zu Härtefällen führt. Ein
zentrales Problem sind neben der Verzögerung der Verfahren
die unterschiedlichen Standards in den einzelnen Mitgliedsstaa-
ten sowohl bei der Aufnahme von Flüchtlingen als auch beim
Asylverfahren.

Ziele der Dublin-III-VO

Durch die Dublin-Verordnung soll klargestellt werden, welcher
Mitgliedsstaat für die Durchführung eines Asylverfahrens zu-
ständig ist. Es soll verhindert werden, dass Flüchtlinge in meh-
reren Mitgliedsstaaten Asylanträge stellen, oder dass sie von
Mitgliedsstaat zu Mitgliedsstaat weitergeschoben werden.

Schließlich soll auch verhindert werden, dass Familienmit-
glieder getrennt werden, weil ihre Asylverfahren in verschiede-
nen Mitgliedsstaaten durchgeführt werden. 

Jeder Asylantrag, der in der Europäischen Union gestellt wird, muss individuell geprüft werden.
Die Dublin-Verordnung gibt Kriterien vor, um zu entscheiden welcher Mitgliedsstaat für die
Bearbei tung eines Asylantrages zuständig ist.
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auch medizinische Probleme sind kaum zu lösen. Selbst Hilfe in 
Notfällen ist mit den 15 (!) verfügbaren Krankenwagen in der 
Millionenstadt Kabul nicht gewährleistet.

In Österreich bekamen 2017 mehr als 80 % der afghanischen Flücht-
linge entweder Asyl oder subsidiären Schutz zuerkannt. Die häufi ge 
Unterstellung, die meisten Afghanen hätten nur wirtschaftliche 
Gründe für ihre Flucht, wird von dieser Statistik eindeutig widerlegt. 
Richtig ist, dass die erste Instanz, das Bundesamt für Fremdenwesen 
und Asyl (BFA) in den letzten Monaten sehr häufi g negative Entschei-
dungen fällt und die Betroffenen in die Beschwerdeinstanz (Bundes-
verwaltungsgericht, BVwG) gehen müssen.

Die häufi gen negativen Bescheide könnten auch damit zu tun 
haben, dass nach der Unterzeichnung des zynischerweise „Joint 
Way Forward“ betitelten Abkommens zwischen der EU und 
Afghanistan im Oktober 2016, abgelehnte AsylwerberInnen 
leichter abgeschoben werden können. Afghanische Botschaften 
stellen nun erstmals wieder für abgelehnte AsylwerberInnen 
fehlende Reisepapiere aus. Im Gegenzug erhält das Land 
1,2 Milliarden Euro Finanzhilfen bis 2020.

Dazu kommen häufi ge negative Schlagzeilen und eine Diffamie-
rungskampagne der InnenministerInnen. So startete Johanna 
Mikl-Leitner im März 2016 eine Kampagne unter dem Hashtag 
„Wirtschaftsfl üchtlinge“ und auch der nachfolgende Innenminister 
Wolfgang Sobotka spricht von Afghanen mit Vorliebe in Zusammen-
hang mit Drogen- oder Sexualdelikten und setzte neben zwangs-
weisen Abschiebungen auch auf „freiwillige“ Rückkehr 
(Sobotka-1.000er).

Die asylkoordination österreich will der Diffamie-
rung aller AfghanInnen gegensteuern und bietet 
gemeinsam mit jungen afghanischen Flüchtlin-
gen Workshops für Schulen an. „Stationen einer 
Flucht“ oder „Afghanische Drachen am österrei-
chischen Himmel“ bieten Informationen aus erster 
Hand über das vom Krieg gezeichnete Land und 
die Flucht nach Europa.

Afghanistan ist kein sicheres Land – nicht für seine Bewohne-
rInnen, erst recht nicht für Flüchtlinge und RückkehrerInnen. 
Afghanische Flüchtlinge müssen deshalb in Österreich weiterhin 
Aufnahme und Schutz erhalten. Abschiebungen nach Afghanis-
tan verstoßen gegen das in der Europäischen Menschenrechts-
konvention verankerte Verbot, Menschen in Länder zurückzu-
schieben, in denen ihnen Gefahr für Leib und Leben droht.
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Afghanistan ist nicht sicher

FORDERUNGEN

• Afghanische Flüchtlinge müssen weiter-
hin Aufnahme und Schutz erhalten

• Stopp der Abschiebungen nach Afgha-
nistan und in andere Krisenregionen

• Verlängerung von subsidiärem Schutz 
auch nach Vollendung des 17. Lebens-
jahres

• Anerkennung von Patenschaften oder 
ähnlichen familienähnlichen Beziehun-
gen als schützenswertes Privat- und 
Familienleben 

• Zugang zu Sprach- und anderen Kurs-
maßnahmen (Integrationsjahr, Kom-
petenzcheck etc.) schon während des 
Asylverfahrens 

• Außenpolitisches Engagement zur 
Beilegung des Konfl ikts in Afghanistan 
und anderen Krisenregionen.
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Das Asylverfahren
Rechtliche Grundlagen des Asylverfahrens sind die Genfer 

Flüchtlingskonvention (GFK), die Europäische Menschen-
rechtskonvention (EMRK), die EU-Grundrechtecharta, die EU-Ver-
fahrensrichtlinie und das Österreichische Asylgesetz (AsylG).

Einreise 
Wie ein Flüchtling nach Österreich gekommen ist, ist für das 
Asylverfahren im Prinzip unerheblich. Durch die restriktive 
Visa-Politik der Schengen-Staaten ist die legale Einreise die 
Ausnahme. Legal einzureisen ist nur mit Visum (Tourist_in oder 
Student_in) oder im Zuge von Resettlement (direkte Einreise 
aus Erstfl uchtländern in der Krisenregion) möglich. Derzeit gibt 
es in Österreich kein Resettlement-Programm.

Wenn bereits ein Familienmitglied internationalen Schutz 
erhalten hat, ist für die nächsten Verwandten auch eine Famili-
enzusammenführung möglich (siehe XY).

Antragstellung
In jedem Fall sollte der Asylantrag so bald wie möglich gestellt 
werden. Im Prinzip kann dies bei jeder Polizeiinspektion oder 
bei jedem/jeder Polizist_in geschehen. Allerdings wird die 
Erstbefragung in spezialisierten Dienststellen durchgeführt (in 
Wien z.B. am Hernalser Gürtel).

Wie der Antrag formuliert wird ist egal, die/der Asylwerber_in 
muss nur zu verstehen geben, dass sie/er Asyl will bzw. Schutz 
sucht.

  

Der Antrag wird registriert und eine Erstbefragung mit Dolmet-
schunterstützung durchgeführt. Die Polizeibeamt_innen nehmen 
die Personalien auf, durchsuchen das Gepäck, überprüfen die 
vorgelegte Dokumente und nehmen Fingerabdrücke. Besonderes 
Augenmerk wird auf die genauere Rekonstruktion des Flucht-
wegs und die dafür in Anspruch genommenen Fluchthelfer_in/
Schlepper_in gelegt. Es ist nicht Aufgabe der Polizei, Fluchtgrün-
de näher nachzufragen, eine detaillierte Befragung erfolgt später 
durch das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA). Trotz-
dem ist es wichtig, schon bei der Antragsstellung möglichst alle 
Fluchtgründe anzugeben.

ASYLANTRAG BEI POLIZEI
• Registrierung
• Erstbefragung (mittels Dolmetscher)
• Fingerabdruck
• maximal 48 Stunden
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Dublin-Verordnung

Die Grundregel

Entsprechend dem Verantwortungsprinzip, soll das Asylverfah-
ren in jenem Staat durchgeführt werden, der die Einreise in die
EU zugelassen hat. Es gibt allerdings eine Reihe von Zuständig-
keitskriterien die diese Grundregel einschränken oder präzisie-
ren. Die Prüfung der Zuständigkeitskriterien der Dublin-III-VO
wird in festgelegter Reihenfolge durchgeführt.

Zuständigkeitskriterien

1. Handelt es sich um einen unbegleiteten Minderjährigen?
(Art. 8) 
Für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge gibt es günstigere
Kriterien: Hier ist in der Regel der Staat zuständig, in dem sich
der Minderjährige sich aufhält. 

Praxisbeispiel: Ein somalischer UMF kommt aus Libyen über
das Mittelmeer nach Italien und wird dort registriert. Nach sei-
ner Weiterreise durchquert er unbemerkt Österreich, wird aber
in Deutschland von den Behörden aufgegriffen. Mit Hilfe von
Schleppern gelangt er schließlich nach Schweden, wo er einen
Asylantrag stellt. Schweden ist für die Durchführung des Asyl-
verfahrens zuständig, er muss nicht befürchten nach Deutsch-
land oder Italien zurückgeschoben zu werden. Dies bedeutet
allerdings nicht, dass der somalische UMF sich legal von Italien
nach Schweden hätte begeben können. Er musste auch inner-
halb der EU jede Grenze „illegal“ überschreiten.

Minderjährige sollen auch, „sofern es dem Wohl des Minder-
jährigen dient“ mit ihren Familienmitgliedern zusammenge-
führt werden. Wobei ein weiter gefasster Familienbegriff zur
Anwendung kommt: Minderjährige Flüchtlinge können nicht
nur mit ihren Eltern, sondern auch mit anderen Verwandten
(Geschwister, Onkel, Tante, Großeltern), zusammengeführt
werden. Zuständig für die Durchführung des Verfahrens ist
dann der Staat, in dem sich diese Verwandten aufhalten.

Praxisbeispiel: Ein zehnjähriger afghanischer Bub flüchtet mit
dem zwanzigjährigen Bruder seines Vaters nach Europa. In
Österreich werden die beiden getrennt. Dem Onkel gelingt die

Weiterreise nach Belgien, der Bub kommt in ein Kriseninterven-
tionszentrum der Kinder- und Jugendhilfe – später zu einer
Pflegefamilie. Nachdem der Kontakt zum Onkel wiederherge-
stellt wurde, ist eine Familienzusammenführung in Belgien
möglich. Es muss allerdings überprüft werden, ob eine solche
Zusammenführung dem Kindeswohl entspricht.

2. Gibt es Familienmitglieder in Österreich oder in einem 
anderen Dublin-Staat? (Art. 9 bis 11) 
Wenn ein/e Familienangehörige/r eines/einer AsylwerberIn in
einem anderen Mitgliedsstaat bereits internationalen Schutz
erhalten hat, ist dieser Staat zuständig. Dasselbe gilt, wenn der
Asylantrag gestellt wurde und es noch keine Entscheidung in
erster Instanz gibt. Wurde der Antrag bereits abgelehnt und
befindet sich in der Berufungsinstanz gibt es keine Familienzu-
sammenführung. In beiden Fällen ist die Zustimmung der 
Familienmitglieder zur Zusammenführung erforderlich. 

Praxisbeispiel 1: Ein Ehepaar mit einem siebenjährigen Sohn
wurde auf der Flucht getrennt. Der Mann erreicht mit dem
Buben das ursprüngliche Ziel Frankreich, wo sie einen Asylan-
trag stellen. Die Frau stellt in Österreich einen Asylantrag und
wird mit ihrem Mann und Sohn in Frankreich zusammengeführt.

Praxisbeispiel 2: Eine fünfköpfige Familie wurde getrennt.
Dem Vater ist es gelungen mit den beiden älteren Kindern nach
Österreich zu kommen und einen Asylantrag zu stellen. Die
Mutter und die einjährige Tochter sind in Griechenland zurück-
geblieben. In Griechenland gelingt es der Frau nicht einen An-
trag einzubringen. Obwohl Österreich für die Bearbeitung aller
Anträge zuständig wäre, gestaltet sich die Familienzusammen-
führung schwierig. Der Ausgang bleibt ungewiss. Schließlich
macht sich die Frau mit dem Kind auf eigene Faust auf den 
(illegalen) Weg nach Österreich.

Wer gehört zur Familie?
Die Kernfamilie (Ehe-/Lebenspartner und minderjährige Kinder 
und ihre Eltern). 
Für die Familienzusammenführung werden auch andere Famili-
enangehörige erfasst, wenn eine/r der Familienangehörigen
hilfsbedürftig ist, bzw. von der Unterstützung der Angehörigen
abhängig ist (Alter, Krankheit oder Schwangerschaft). (Art. 16)

Praxisbeispiel: Ein neunzehnjähriger Syrer möchte zu seiner
fünfundzwanzigjährigen Schwester, die in den Niederlanden
lebt. Er wird in Österreich aufgegriffen und stellt einen Asylan-
trag. Eine Zusammenführung der Geschwister ist nicht mög-
lich, da sie beide volljährig sind.

Was geschieht, wenn ein Teil der Familie in einem und der
andere Teil in einem anderen Mitgliedsstaat einen Asylan-
trag gestellt hat?
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RANGFOLGE DER ZUSTÄNDIGKEITSKRITERIEN
• Minderjährige (unbegleitete) – Art. 8
• Familienangehörige mit int. Schutzstatus – Art. 9
• Familienangehörige, die Antragsteller sind – Art. 10
• Mehrere Familienangehörige stellen Antrag – Art. 11
• Aufenthaltstitel / Visa – Art. 12
• (illegale) Einreise und/oder Aufenthalt – Art. 13
• Visafreie Einreise – Art. 14
• Transitbereich eines Flughafens – Art. 15

Nicht zum inhaltlichen Verfahren zugelassen werden meist 
auch Anträge, die nach einem bereits rechtskräftig negativen 
Asylverfahren gestellt werden (Folgeanträge).

Über Anträge, die rasch entschieden werden sollen, wird 
schon im Zulassungsverfahren eine inhaltliche Entscheidung ge-
troffen. Das trifft z.B. auf so genannte „sichere Herkunftsländer“ 
zu. Das sind mit Stand Juli 2019 die West-Balkan-Staaten, Marok-
ko, Algerien, Tunesien sowie Armenien, Georgien, Ukraine, Mon-
golei, Ghana, Benin, Senegal, Uruguay, Namibia und Südkorea.

Die Asylwerber_innen werden von Referent_innen des BFA 
zu ihren persönlichen Umständen, der Fluchtroute nach Ös-
terreich und den Gründen ihrer Flucht befragt. Es werden die 
Fingerabdrücke mit bereits vorhandenen Scans in der europäi-
schen Datenbank abgeglichen (Eurodac-System), um Aufenthal-
te in anderen EU-Staaten festzustellen.

Während des Zulassungsverfahrens ist der Aufenthalt nur 
im Bezirk der jeweiligen Betreuungsstelle erlaubt, auf der  
grünen Verfahrenskarte ist auch die Gebietsbeschränkung 
auf den jeweiligen Bezirk vermerkt. 

Inhaltliches Verfahren 
Wenn das Verfahren zugelassen wurde, bekommt die/der Asyl-
werber_in die „weiße Karte“ (Aufenthaltsberechtigungskarte 
gemäß § 51 AsylG). Diese dokumentiert ein Aufenthaltsrecht 
während des gesamten Asylverfahrens. Im Prinzip können sich 
Asylwerber_innen zwar im gesamten Bundesgebiet bewegen, 
aber nur in dem ihnen zugeteilten Bundesland wohnen.

Während des Verfahrens leben Asylwerber_innen in der  
Regel in Grundversorgungsquartieren (siehe asylkoordinaten 
Nr. 2, Grundversorgung). Dorthin bzw. an die Meldeadresse 
wird die Ladung zur Einvernahme bei der zuständigen Regio-
naldirektion des BFA bzw. einer ihrer Außenstellen zugestellt. 
Am BFA erfolgt dann in einer meist mehrstündigen Einvernah-
me die inhaltliche Prüfung des Antrages.

Zur Entscheidungsfindung muss die/der Asylwerber_in von 
Beamt_innen des BFA zu den Fluchtgründen befragt werden. 
Bei diesem „Interview“ kommt es darauf an, die „berechtig-
te Furcht vor Verfolgung“ (Art. 1 GFK) glaubhaft zu machen. 
Flüchtlinge dürfen sich zur Einvernahme von einer rechtlichen 
Vertretung begleiten lassen, auch eine Vertrauensperson darf 
mitkommen, muss aber schweigen.

Seitens des BFA werden die Entscheider_innen durch Dol-
metscher_innen und eine Schreibkraft unterstützt. Falls die/
der Asylwerber_in die/den Dolmetscher_in nicht gut verstehen 
oder den Eindruck haben, dass nicht richtig übersetzt wird, 
können Dolmetscher_innen auch abgelehnt werden.

Die Niederschrift der Einvernahme wird am Ende rückübersetzt. 
Hier ist es wichtig, trotz des erheblichen psychischen Drucks, Aussa-
gen, die nicht richtig protokolliert wurden, richtigzustellen.

Stellen mehrere Familienangehörige einen Asylantrag, wer-
den die Verfahren gemeinsam geprüft. Jedes Familienmitglied 
erhält aber einen eigenen Bescheid.
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Flüchtlinge müssen auch ihre Vermögensverhältnisse offenle-
gen. Von den mitgeführten Bargeld werden bis zu 840 Euro als 
Kostenbeitrag zur Grundversorgung sichergestellt, wobei die 
Asylwerber_innen jedenfalls 120 Euro behalten dürfen. Über 
die einbehaltenen Dokumente und Barmittel wird eine Hinterle-
gungsbestätigung ausgestellt.

Die Polizei übermittelt das Protokoll an den Journaldienst 
des BFA, das unverzüglich über die weitere Vorgangsweise 
entscheidet. Mit der Prognoseentscheidung des BFA gilt der 
Asylantrag als eingebracht.

Ab diesem Zeitpunkt sind Asylwerber_innen auch kranken-
versichert. 

 

Die/der Asylwerber_in wird in die Erstaufnahmestelle nach 
Traiskirchen oder Thalham gebracht, oder muss sich in ein 
Verteilerzentrum des Bundes begeben oder wird gleich einer 
Landesbetreuungsstelle zugewiesen. Die Asylwerber_innen er-
halten schriftliche Informationen in einer ihnen verständlichen 
Sprache zu den ersten Verfahrensschritten sowie über ihre 
Rechte und Pflichten und eine Verfahrenskarte („grüne Karte“ 
gemäß § 50 AsylG) wird ausgestellt.

Das Zulassungsverfahren 
Im ersten Teil des Verfahrens, dem sogenannten Zulassungsver-
fahren, soll geklärt werden ob Österreich für die Prüfung des 
Asylantrages zuständig ist. Grundlage dafür ist die Dublin-III-Ver-
ordnung. Österreich ist für die Durchführung des Verfahrens nicht 
zuständig, wenn die/der Asylwerber_in bereits in einem anderen 
Dublin-Staat (EU, Norwegen, Island, Liechtenstein und die Schweiz) 
um Asyl angesucht oder dort bereits einen Aufenthaltstitel erhal-
ten hat. Nicht zuständig ist Österreich auch, wenn ein anderer 
Dublin Staat die legale (Visum) oder illegale Einreise (See- oder 
Grüne Grenze) zugelassen bzw. nicht verhindert hat. Zuständig 
ist Österreich für die Verfahren von unbegleiteten minderjährigen 
Flüchtlingen oder Personen, die schon nahe Verwandte (Ehe- 
gatt_innen, Eltern, minderjährige Kinder) in Österreich haben 
(siehe: asylkoordinaten Nr. 5, Die Dublin Verordnung). 



Bei gleichzeitiger oder in großer zeitlicher Nähe erfolgender An-
 tragstellung ist der Mitgliedsstaat zuständig, der für die Mehr-
heit der Familienangehörigen zuständig ist. Andern falls der Mit  -
gliedsstaat, der für das älteste Familienmitglied zuständig ist.

3. Hat der/die AsylwerberIn einen gültigen Aufenthaltsti-
tel oder ein Visum? (Art. 12)
Besitzt der/die AntragstellerIn einen gültigen Aufenthaltstitel
oder ein gültiges Schengen-Visum, so ist der Mitgliedsstaat, der
den Aufenthaltstitel oder das Visum ausgestellt hat, für die 
Prüfung des Asylantrags zuständig.
Praxisbeispiel:
Ein Flüchtling aus dem Iran reist mit einem in Frankreich ausge-
stellten Schengen-Visum in Österreich ein und stellt hier einen
Asylantrag. Weil nach Art. 12 Dublin-VO Frankreich zuständig
ist, wird er nach Frankreich abgeschoben.

4. Durfte die/der AsylwerberIn in einen Mitgliedsstaat
ohne Visum einreisen? 
Es ist jener Mitgliedsstaat für die Bearbeitung eines Asylantrags
zuständig, der jemanden ohne Visum einreisen ließ. (Art. 14) 

5. Hat der/die AsylwerberIn den Asylantrag im Transitbe-
reich eines Flughafens gestellt?
Es ist jener Mitgliedsstaat zuständig, auf dessen Territorium im
Transitbereich eines Flughafens der Antrag gestellt wurde. (Art. 15)

Freiwillige Übernahme

Auch wo Bedingungen für eine Überstellung in ein anderes
Land erfüllt sind, muss eine Abschiebung nicht zwingend erfol-
gen (Art. 17 Abs. 1). Jeder Mitgliedsstaat kann beschließen die
Zuständigkeit für die Durchführung des Asylverfahrens freiwil-
lig zu übernehmen. Dies kann zum Beispiel bei besonders ver-
letzlichen Gruppen passieren. 

Welche Rechtsmittel sind gegen eine 
Dublin-Entscheidung möglich?

Gegen einen negativen Dublin-Bescheid kann innerhalb von 
7 Tagen eine Beschwerde beim Bundesamt für Fremdenwesen
und Asyl (BFA) eingereicht werden. Das BFA übermittelt den Fall
an das für die Beschwerde zuständige Bundesverwaltungsge-
richt (BVerwG).

Das BVerwG entscheidet innerhalb von 7 Tagen über ein
Aufenthaltsrecht während des Beschwerdeverfahrens (auf-
schiebende Wirkung). Diese Frist beginnt aber ab tatsächlichem
EINLANGEN der Akte beim BVerwG zu laufen.

Wird keine aufschiebende Wirkung (Aufenthaltsrecht
während der Beschwerde) zuerkannt bzw. verstreicht die Frist
ohne Reaktion des BVerwG, kann eine Abschiebung trotz lau-
fender Beschwerde erfolgen.

Wird einer Beschwerde stattgegeben darf der/die Betroffene
wieder nach Österreich einreisen und bekommt die weiße
Karte. Aber: Nicht immer beginnt damit auch das inhaltliche
Asylverfahren, möglicherweise waren nur Verfahrensfehler 
für die Entscheidung des Gerichts ausschlaggebend und das
Dublin-Verfahren wird fortgesetzt.

Argumente für einen freiwilligen
Selbsteintritt 

Relevante Aspekte sind: Probleme bei der medizinischen Ver-
sorgung, dem Zugang zum Asylverfahren, den Verfahrensstan-
dards (professionelle DolmetscherInnen, rechtsstaatliche An -
hörung, wirksame Rechtsmittel etc.), Mängel bei der Unterbrin-
gung und sozialen Unterstützung, sowie drohende Inhaftie-
rung, Reiseunfähigkeit bzw. andere Überstellungshindernisse.
Außerdem: Negative Auswirkung der Abschiebung auf psychi-
sche und/oder physische Gesundheit.

Wichtig ist somit, Information über Erkrankungen an
Behörden weiterzuleiten, einschließlich ärztlicher Atteste und
Gutachten. Zur Begründung einer Beschwerde können auch Er-
 fahrungsberichte über Probleme im Transitland erstellt werden.

asyl aktuell 2a/2016 Zeitschrift der asylkoordination österreich | Seite 3

Dublin-Verordnung

asylKOORDINATEN

asylkoordination
österreich

Die teilnehmenden Staaten
Neben den EU-Mitgliedsstaaten wenden auch Nicht-Mitgliedsstaaten, wie 
Norwegen, Island, die Schweiz und Liechtenstein durch ein Übereinkommen
mit der EU die Dublin-Instrumente an.

Dublin-Verordnung

Nicht EU-Mitgliedstaaten, die Dublin III-VO anwenden

Wird einem Familienmitglied Asyl oder subsidiärer Schutz 
erteilt, erhalten auch die anderen Familienmitglieder densel-
ben Status.

Die Entscheidung 
Die Referent_innen des BFA stützen sich bei ihren Entschei-
dungen auf die Angaben des Flüchtlings in der Einvernahme, 
der polizeilichen Erstbefragung und auf vorgelegte Be-  
weise und Dokumente sowie auf Informationen über  
das Herkunftsland. In manchen Fällen werden Gutachten  
bei Expert_innen oder Ermittlungen im jeweiligen Herkunfts-
staat in Auftrag gegeben (z.B. durch die österreichische  
Botschaft).

Das BFA muss binnen sechs Monaten einen Bescheid er-
lassen. Der Bescheid wird dem/der Asylwerber_in bzw. der 
rechtlichen Vertretung zugestellt. Das Ergebnis (der Spruch) 
und die Rechtsmittelbelehrung müssen in einer der/dem Asyl-
werber_in verständlicher Sprache abgefasst sein.

Die Entscheider_innen des BFA können zu folgenden Ent-
scheidungen kommen:

Asyl nach GFK
Seit der Gesetzesnovelle 2016 („Asyl auf Zeit“) erhalten  
Asylberechtigte vorerst nur ein befristetes Aufenthaltsrecht 
für die Dauer von drei Jahren. Kommt es innerhalb dieser  
drei Jahre im Herkunftsstaat des Flüchtlings zu keiner  
wesentlichen, dauerhaften Veränderung, geht das befristete 
Aufenthaltsrecht automatisch in ein unbefristetes über.

Asylberechtigte sind arbeits- und sozialrechtlich Österrei-
cher_innen gleichgestellt und haben daher unbeschränkten 
Zugang zum Arbeitsmarkt.

Subsidiärer Schutz
Subsidiären Schutz erhalten Personen, deren Asylantrag  
zwar mangels Verfolgung nach der GFK abgewiesen wurde, 
deren Leben oder Unversehrtheit im Herkunftsstaat aber 
anderweitig bedroht wird (Bürgerkrieg, failed states). 
Sie erhalten befristetes Aufenthaltsrecht. Der subsidiäre 
Schutz wird für die Dauer eines Jahres erteilt, bei einer 
Verlängerung für weitere zwei Jahre (auf Antrag, nicht au-
tomatisch), wenn die für die Erstgewährung maßgeblichen 
Umstände sich nicht grundlegend und nachhaltig verändert 
haben. Subsidiär Schutzberechtigte haben zwar Zugang zum 
Arbeitsmarkt, aber nur eingeschränkt Zugang zu Sozialleis-
tungen.

Humanitäres Aufenthaltsrecht
Wenn weder Asyl noch subsidiärer Schutz erteilt wird, sind die in 
der Europäischen Menschenrechtskonvention (Art. 8) geschütz-
ten familiären und privaten Bindungen zu prüfen. 

Dabei bedeutsam sind einerseits aufenthaltsberechtigte en-
gere Familienangehörige in Österreich, andererseits der Grad der 
Integration. Die Dauer des Aufenthalts, die erworbenen Sprach-
kenntnisse sowie die konkrete Möglichkeit einer Erwerbstätigkeit 
sind zentrale Kriterien. Negativ schlagen sich „illegale Einreise“ 
und das „öffentliche Interesse an einer kontrollierten Zuwande-
rung“ und besonders strafrechtliche Verurteilungen zu Buche.

Eine Aufenthaltsbewilligung auf Grund Art. 8 EMRK wird für 
ein Jahr erteilt und ermöglicht unter bestimmten Voraussetzun-
gen den Umstieg auf eine Niederlassungsbewilligung.

Abweisung und Rückkehrentscheidung
Der negative Bescheid des BFA enthält auch eine Rückkehrent-
scheidung. Es wird eine Frist für die freiwillige Ausreise von  
14 Tagen eingeräumt. Auch wenn eine Beschwerde gegen den 
Bescheid gemacht wird, muss eine Rückkehrberatung aufgesucht 
werden.

Dem negativen Bescheid beigefügt ist die Information, wo 
kostenlose rechtliche Unterstützung für das Beschwerdeverfah-
ren in Anspruch genommen werden kann. 

Das Verfahren in 2. Instanz
Gegen die Entscheidungen des BFA kann innerhalb von vier Wo-
chen nach Zustellung (Hinterlegung) des Bescheides Beschwerde 
an das Bundesverwaltungsgericht (BVwG) erhoben werden. Die/
der Asylwerber_in erhält dafür kostenlose rechtliche Unterstüt-
zung, kann aber auch eine Person ihres/seines Vertrauens oder 
eine_n Anwältin/Anwalt mit der rechtlichen Vertretung bevoll-
mächtigen. Die Beschwerde kann sich gegen einzelne Spruchteile 
richten (z.B. nur gegen die Abweisung Asyl, wenn subsidiärer 
Schutz positiv entschieden wurde), sie ist bei der Regionaldirektion 
des BFA, die den Bescheid ausgestellt hat, einzubringen und wird 
vom BFA an das Bundesverwaltungsgericht (BVwG) weitergeleitet.
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Aufschiebende Wirkung
Der Beschwerde an das BVwG kommt im Regelfall eine aufschie-
bende Wirkung zu, d.h. bis zur Entscheidung des Gerichtes kann 
keine Abschiebung vollstreckt werden. Keine aufschiebende Wir-
kung kommt jenen Beschwerden zu, bei denen der Asylantrag als 
unzulässig zurückgewiesen wurde, wie etwa bei Folgeanträgen 
(entschiedene Sache) oder wegen der Zuständigkeit eines ande-
ren Mitgliedstaates (Dublin-Entscheidung). Es kann vom BFA aber 
auch bei Abweisungen inhaltlich geprüfter Anträge die aufschie-
bende Wirkung aus bestimmten Gründen aberkannt werden.

Beschwerdeverhandlung
Oft wird die/der Asylwerber_in zu einer mündlichen Verhand-
lung am BVwG geladen. Auch das BFA kann als Partei teilneh-
men. Die Verhandlungen sind öffentlich. Am Ende der Verhand-
lung kann die/der Richter_in das Erkenntnis mündlich verkünden 
oder die Entscheidung später schriftlich ausfertigen. Das Gericht 
kann über die Beschwerde auch ohne mündliche Verhandlung 
entscheiden, etwa wenn in der Beschwerde keine Aspekte aufge-
zeigt werden, die zu einer anderen Entscheidung führen würden 
und das BFA ausreichende Ermittlungen durchgeführt hat. Auch 
für das Gericht gilt die Entscheidungsfrist von sechs Monaten.
Das BWvG kann entweder 
• die Entscheidung des BFA bestätigen, also die Beschwerde 

abweisen, 
• bei schweren Ermittlungsmängeln den Bescheid an das BFA 

zurückverweisen, damit es die notwendigen Verbesserungen 
durchführt und einen neuen Bescheid erlässt,

• oder den Bescheid beheben und inhaltlich abändern, also 
Asyl, subsidiären Schutz zuerkennen oder ein Humanitäres 
Aufenthaltsrecht erteilen.

Gegen Entscheidungen des BVwG kann Revision an den Verwal-
tungsgerichtshof und/oder Beschwerde an den Verfassungsge-
richtshof erhoben werden. Diese können nur Rechtsanwältin-
nen/Rechtsanwälte einbringen. Da die Kosten sehr hoch sind, 
besteht die Möglichkeit innerhalb von sechs Wochen Verfahrens-
hilfe zu beantragen.

Beide Rechtsmittel haben nicht automatisch aufschiebende 
Wirkung! Das heißt, auch wenn man eine Beschwerde oder Revi-
sion eingebracht hat, kann man abgeschoben werden. Nur wenn 
eines der Höchstgerichte die aufschiebende Wirkung zuerkennt, 
lebt der Abschiebeschutz wieder auf.

ylannehmen, dass diese aus dem Westen Geld mitbringen. Aber 
auch medizinische Probleme sind kaum zu lösen. Selbst Hilfe in 
Notfällen ist mit den 15 (!) verfügbaren Krankenwagen in der 
Millionenstadt Kabul nicht gewährleistet.

In Österreich bekamen 2017 mehr als 80 % der afghanischen Flücht-
linge entweder Asyl oder subsidiären Schutz zuerkannt. Die häufi ge 
Unterstellung, die meisten Afghanen hätten nur wirtschaftliche 
Gründe für ihre Flucht, wird von dieser Statistik eindeutig widerlegt. 
Richtig ist, dass die erste Instanz, das Bundesamt für Fremdenwesen 
und Asyl (BFA) in den letzten Monaten sehr häufi g negative Entschei-
dungen fällt und die Betroffenen in die Beschwerdeinstanz (Bundes-
verwaltungsgericht, BVwG) gehen müssen.

Die häufi gen negativen Bescheide könnten auch damit zu tun 
haben, dass nach der Unterzeichnung des zynischerweise „Joint 
Way Forward“ betitelten Abkommens zwischen der EU und 
Afghanistan im Oktober 2016, abgelehnte AsylwerberInnen 
leichter abgeschoben werden können. Afghanische Botschaften 
stellen nun erstmals wieder für abgelehnte AsylwerberInnen 
fehlende Reisepapiere aus. Im Gegenzug erhält das Land 
1,2 Milliarden Euro Finanzhilfen bis 2020.

Dazu kommen häufi ge negative Schlagzeilen und eine Diffamie-
rungskampagne der InnenministerInnen. So startete Johanna 
Mikl-Leitner im März 2016 eine Kampagne unter dem Hashtag 
„Wirtschaftsfl üchtlinge“ und auch der nachfolgende Innenminister 
Wolfgang Sobotka spricht von Afghanen mit Vorliebe in Zusammen-
hang mit Drogen- oder Sexualdelikten und setzte neben zwangs-
weisen Abschiebungen auch auf „freiwillige“ Rückkehr 
(Sobotka-1.000er).

Die asylkoordination österreich will der Diffamie-
rung aller AfghanInnen gegensteuern und bietet 
gemeinsam mit jungen afghanischen Flüchtlin-
gen Workshops für Schulen an. „Stationen einer 
Flucht“ oder „Afghanische Drachen am österrei-
chischen Himmel“ bieten Informationen aus erster 
Hand über das vom Krieg gezeichnete Land und 
die Flucht nach Europa.

Afghanistan ist kein sicheres Land – nicht für seine Bewohne-
rInnen, erst recht nicht für Flüchtlinge und RückkehrerInnen. 
Afghanische Flüchtlinge müssen deshalb in Österreich weiterhin 
Aufnahme und Schutz erhalten. Abschiebungen nach Afghanis-
tan verstoßen gegen das in der Europäischen Menschenrechts-
konvention verankerte Verbot, Menschen in Länder zurückzu-
schieben, in denen ihnen Gefahr für Leib und Leben droht.
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FORDERUNGEN

• Afghanische Flüchtlinge müssen weiter-
hin Aufnahme und Schutz erhalten

• Stopp der Abschiebungen nach Afgha-
nistan und in andere Krisenregionen

• Verlängerung von subsidiärem Schutz 
auch nach Vollendung des 17. Lebens-
jahres

• Anerkennung von Patenschaften oder 
ähnlichen familienähnlichen Beziehun-
gen als schützenswertes Privat- und 
Familienleben 

• Zugang zu Sprach- und anderen Kurs-
maßnahmen (Integrationsjahr, Kom-
petenzcheck etc.) schon während des 
Asylverfahrens 

• Außenpolitisches Engagement zur 
Beilegung des Konfl ikts in Afghanistan 
und anderen Krisenregionen.
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Negativer Verfahrensausgang 
Die/der abgelehnte Asylwerber_in muss das Land verlassen.  
Tut sie/er das nicht freiwillig, droht die Abschiebung. Zur Durch-
setzung der Abschiebung kann unter bestimmten Umständen 
Schubhaft verhängt werden.

Ist eine Abschiebung aus faktischen Gründen nicht möglich, 
zum Beispiel weil sie/er keine Papiere vom Herkunftsland er-
hält, kann eine Duldungskarte beantragt werden. Diese verleiht 
allerdings weder ein Aufenthaltsrecht noch berechtigt sie zur 
Aufnahme von Arbeit. 

Ein erneuter Asylantrag (Folgeantrag) kann eine Abschie-
bung nur dann verhindern, wenn noch kein Termin für die 
Abschiebung feststeht und neue Tastsachen oder Beweismittel 
vorgelegt werden können. Nur dann wird ein neues inhaltliches 
Asylverfahren aufgenommen.

Praxishandbuch: Norbert Kittenberger: Asylrecht kompakt. LexisNexis Verlag.  

2. Auflage 2017 

asyl  aktuel l  1a/2019  Ze i tschr i f t  der  asylkoordinat ion österre ich  |  Se i te  4asylKOORDINATEN
Das Asylverfahren

Asylberechtigte bekommen – neben dem Kon-
ventionspass und einem Ausweis im Scheckkar-
tenformat – auch ein Identitätsdokument als 
Nachweis des rechtmäßigen Aufenthalts. 


